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Zusammenfassung

Mit der Einführung von Mini- und Midijobs kam es 2003 zur abschließenden Im-

plementierung eines subventionierten Niedriglohnsektors in Deutschland. Zum 1.

Januar 2013 wurden nun nach knapp 10 Jahren die Grenzregelungen dieser Beschäf-

tigungsformen angepasst, um der zwischenzeitlichen Lohnentwicklung gerecht zu

werden. In unserem Beitrag erläutern wir zunächst die theoretischen Wirkungskanä-

le von Lohnsubventionen und untersuchen hiernach mittels einer Metaanalyse der

bisherigen Forschungsergebnisse die Effekte der Mini- und Midijobs auf die Beschäf-

tigung. Für die beiden Beschäftigungstypen lassen sich jedoch nur bedingt positive

Ergebnisse konstatieren. Sie bilden weder eine „Brücke“ aus der Arbeitslosigkeit

in den Arbeitsmarkt noch dienen sie als „Sprungbrett“ in ein normales Beschäfti-

gungsverhältnis. Aufbauend auf den arbeitsmarktpolitischen Schwächen der Mini-

und Midijobs schlagen wir zwei Reformvarianten vor, welche diese Zielsetzungen im

Bereich der niedrigen Einkommensniveaus erzielen können.
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1 Einleitung

Die Einführung einer abgabenfreien geringfügig entlohnten Beschäftigung1 geht weit in

die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück und wurde damals geschaffen, um den aku-

ten Arbeitskräftemangel aufzufangen. Heutzutage zielt diese Beschäftigungsform darauf

ab insbesondere gering qualifzierte Personen in ein Arbeitsverhältnis zu bringen. Hierfür

wird der Arbeitnehmer bei Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung von Steuerzah-

lungen an den Staat und Beiträgen zu den Sozialversicherungen befreit. Sein Nettoein-

kommen gleicht praktisch seinem Bruttoeinkommen. Als wesentlichstes Merkmal dieser

Beschäftigungsform gilt die Geringfügigkeitsgrenze. Sie bestimmt, ab welchem Bruttomo-

natseinkommen die Abgabenfreiheit entweder sukzessive oder abrupt aufgehoben wird. In

den letzten Jahren haben die geringfügigen Beschäftigungen stark an Bedeutung zuge-

nommen. Von 2003 bis 2011 stieg die Anzahl der Arbeitnehmer in diesem Segment von

5,7 Mio. auf knapp 7,4 Mio. Der enorme Anstieg ist hauptsächlich auf die geringfügige Be-

schäftigung im Nebenerwerb2 zurück zu führen. Während die Zahl der Hauptbeschäftigen

um 11,5% zunahm, verdoppelte sich die Zahl der geringfügig Beschäftigten im Nebener-

werb.3 Letztlich subventioniert der Staat über diese Beschäftigungsart derzeit 20,6% aller

Arbeitsverhältnisse in Deutschland.4 Zwei Kernelemente der gesetzlichen Regelung fallen

hierbei besonders auf. Zum einen bezieht sich die Lohnsubvention praktisch auf keine

bestimmte Zielgruppe, da sowohl Arbeitslose als auch bereits Erwerbstätige eine gering-

fügige Beschäftigung zu denselben Konditionen aufnehmen dürfen. Somit können auch

Mittel- bzw. Hochqualifizierte einer geringfügigen Beschäftigung im Nebenerwerb nachge-

hen, obwohl diese Beschäftigungsform primär nicht für diese Zielgruppe geschaffen wurde.

Zum anderen handelt es sich um eine angebotsseitige Subvention, da die Abgabenfreiheit

beim Arbeitnehmer und nicht beim Arbeitgeber zum Tragen kommt.

In wie weit sich eine arbeitgeberseitige bzw. arbeitnehmerseitige Lohnsubvention auf den

Arbeitsmarkt auswirkt und welche Effekte mit diesen einhergehen wird in Kapitel 2 be-

schrieben. Eine kurze Übersicht zu den aktuellen Bestimmungen findet sich in Kapitel 3.

Dort erfolgt auch eine Erläuterung der Zielssetzungen und Risiken der Minijob-Reform

in 2003. In Kapitel 4 untersuchen wir anhand einer Metaanalyse bereits vorliegender

Forschungsergebnisse die Zielerreichung der Reform und bewerten diese abschließend. In

Folge dieser Erkenntnisgewinne stellen wir in Kapitel 5 zwei Reformvorschläge zur Neuaus-

richtung der Beschäftigungsverhältnisse im unteren Einkommensbereich vor. Der Beitrag

endet mit einem Fazit in Kapitel 6.

1Im Folgenden werden die Begriffe geringfügig entlohnte Beschäftigung und geringfügige Beschäftigung
äquivalent verwendet.

2Als Beschäftigungsverhältnisse im Nebenerwerb bzw. Nebenbeschäftigte werden diejenigen Arbeitnehmer
bezeichnet, welche neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zusätzlich einer geringfügi-
gen Beschäftigung nachgehen. Bei Hauptbeschäftigten handelt es sich um Personen, die im Durchschnitt
über das gesamte Jahr hinweg Bruttomonatseinkommen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze realisie-
ren.

3Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2012c).
4Vgl. Statistk der Bundesagentur für Arbeit (2012d).
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2 Theoretische Wirkungen von Lohnsubventionen

In der Praxis lässt sich international eine Fülle an verschiedenen Lohnsubventionen aufzei-

gen, die teilweise sehr unterschiedliche gesetzliche Ausgestaltungen ausweisen. In Europa

einmalig, erfolgt in Deutschland die Subventionierung geringer Einkommen über eine volle

bzw. anteilige Steuer- und Abgabenfreiheit. Im Allgemeinen zielen jedoch alle Subventi-

onsformen auf die Erhöhung der Beschäftigung ab und versuchen gezielt Anreize auf dem

Arbeitsmarkt zu setzen, so dass insbesondere Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte

in Beschäftigungen kommen.

Die Tabelle 1 gibt eine kurze Zusammenfassung darüber, welche Entscheidungen der Staat

im Rahmen der Einführung dieses arbeitsmarktpolitischen Instruments treffen muss und

welche Möglichkeiten ihm dabei zur Verfügung stehen. Die wichtigste Entscheidung ist

Tabelle 1: Entscheidungsvariablen einer Lohnsubvention

Entscheidungsvariable Möglichkeiten

Begünstigte Marktseite
Arbeitgeber
Arbeitnehmer

Zielgruppe
Alle Beschäftigten
Bestimmte Personengruppe (z.B.
Alleinerziehende)

Form der Gewährung
Fester Betrag
Prozentualer Anteil vom Stundenlohn
Prozentualer Anteil vom gesamten
Arbeitseinkommen

Zahlungsweise
Direkter Zuschuss
Steuererleichterung bzw. Steuergutschrift
Volle bzw. anteilige Reduzierung der
Sozialversicherungsbeiträge

Dauer
befristet (z.B. 12 Monate)
unbefristet

Förderhöhe
Keine Anpassung (fix)
Jährliche Anpassung (dynamisch)

Verhältnis zu anderen Sozialtransfers
Keine Anrechnung bzw. Berücksichtigung
Volle bzw. anteilige Anrechnung

Quelle: Eigene Darstellung

hierbei, welcher Marktseite die Lohnsubvention gewährt werden soll. Zwar beeinflusst

eine Lohnsubvention unabhängig von der begünstigten Partei stets beide Seiten des Ar-

beitsmarktes, dennoch gehen mit der Entscheidung für den Arbeitgeber oder für den

Arbeitnehmer verschiedene Probleme und Hebelwirkungen einher.5 Die Unterscheidung

5Einen Überblick zu den theoretischen Wirkungen von Lohnsubventionen findet man unter anderem bei
Buslei/Steiner (1999) und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung (2006).
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zwischen Lohnsubventionen an Arbeitgeber und Lohnsubventionen an Arbeitnehmer soll

unsere Herleitung der theoretischen Effekte in den folgenden Kapiteln gliedern.

2.1 Lohnsubventionen an Arbeitgeber

Die Zielsetzung einer Subventionierung der Arbeitgeber ist die Senkung derer Lohnkos-

ten. Grundlegend gehen hiermit zwei Effekte einher. Erstens, verbilligt sich die geförderte

Arbeit im Vergleich zu den restlichen Produktionsfaktoren, wodurch der Arbeitgeber nun

einen Anreiz hat, die relativ konstenintensiveren Faktoren durch geförderte Arbeitnehmer

zu ersetzen. Zweitens, führt die Faktorpreisreduktion zu einer Senkung der gesamten Ar-

beitskosten eines Unternehmens. Zieht dies eine Ausweitung der Produktion nach sich, so

erhöht sich in Folge des Skaleneffekts die Arbeitnachfrage.

Der Abbildung 1 kann man nun entnehmen, wie sich eine Subventionierung der Arbeitge-

ber in einem neoklassischen Partialmodell des Arbeitsmarktes auswirkt. In beiden Teilen

Abbildung 1: Partialmodell des Arbeitsmarkts

Quelle: Hujer/Caliendo (2003), eigene Darstellung

der Abbildung führt die Lohnsubvention in Höhe von sd zu einer Verschiebung der Ar-

beitsnachfrage Ld nach rechts, wobei die Reaktionsstärke unter anderem von der Lohnelas-

tizität des Arbeitsangebots Ls abhängt. Liegt ein vollkommen elastisches Arbeitsangebot

(linke Teilabbildung) vor, so führt die Lohnsubvention zur maximalen Ausdehung der

Beschäftigung (N1) bei einem gleichbleibenden Lohnsatz. Weicht man von der Annah-

me eines vollkommen elastischen Arbeitsangebots ab, kann man zwei Effekte beobachten

(rechte Teilabbildung). Die Lohnsubvention führt zu einer geringeren Beschäftigungsaus-

weitung als im ersten Teil der Abbildung und der markträumende Lohn erhöht sich von

w0 auf w1. Demnach hängt die durch eine Lohnsubvention induzierte Ausweitung der Be-
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schäftigung maßgeblich von den Lohnelastizitäten der beiden Arbeitsmarktkurven ab.6 In

der Realität wirken den positiven Beschäftigungseffekten jedoch verschiedene unerwünsch-

te Effekte entgegen.7

So kann es bei der Einführung einer Lohnsubvention zu Mitnahmeeffekten kommen, wenn

ein Unternehmen einen geförderten Arbeitnehmer einstellt, welcher auch ohne Vorhan-

densein einer Förderung eingestellt worden wäre. Der Effekt verkleinert sich jedoch, je

geringer die Beschäftigungschancen des geförderten Arbeitnehmers sind. Folglich lassen

sich die Mitnahmeffekte begrenzen, indem eine relativ kleine Zielgruppe mit geringen Be-

schäftigungschancen für die Lohnsubvention bestimmt wird, z.B. Langzeitarbeitslose mit

besonderen Beschäftigungshemmnissen. Allerdings kann ein solches Vorgehen eine Stigma-

tisierung der Subventionsberechtigten auslösen. In diesem Fall bewerten die Arbeitgeber

bereits die Förderberechtigung als Signal für eine besonders geringe Arbeitsproduktivität.

Demzufolge wird der Förderberechtigte nur dann eingestellt, wenn der Arbeitgeber davon

ausgeht, dass die vermutete Produktivität durch die gewährte Lohnsubvention überkom-

pensiert wird. Seine Erwartungen werden jedoch von den Stigamitisierungseffekten negativ

beeinflusst, so dass letztlich die positive Wirkung der Lohnsubvention bedeutend verrin-

gert wird.

Des Weiteren rufen arbeitgeberseitige Lohnsubventionen, wie bereits erwähnt, Substitu-

tionseffekte hervor. Die Unternehmen haben demnach einen Anreiz bereits beschäftigte

Arbeitnehmer durch förderberechtigite Personen zu ersetzen. Auf Branchenebene kann

dieses Verhalten wiederum zur Verdrängung einzelner Betriebe führen. Ersetzt nämlich

ein Unternehmen seine bestehende Belegschaft sukzessive durch subventionierte Personen,

so kann es seine Arbeitskosten senken und sich mittels einer Produktionsausweitung ge-

genüber den Konkurrenzunternehmen in der Branche besser stellen. Unternehmen mit

einem relativ geringen Anteil an geförderten Arbeitnehmern können somit nicht mehr am

Markt bestehen und verlassen ihn. Der Konkurs führt schließlich zu Entlassungen und

der Beschäftigungseffekt der Lohnsubvention verpufft. Ein solcher Effekt müsste jedoch

relativ gering ausfallen, da Unternehmen, die an Marktanteilen verlieren über den Sub-

stitutionseffekt beginnen würden ungeförderte Arbeitnehmer durch Förderberechtigte zu

ersetzen um am Markt bestehen zu bleiben. Diese Strategie würde zwar das Überleben

des Unternehmens am Markt garantieren, jedoch keinen positiven Beschäftigungseffekt

mehr nach sich ziehen.
6Nach Katz (1996, S. 7ff.) lässt sich folgender Zusammenhang zwischen einer Lohnsubvention und der
Beschäftigung bzw. Lohnsatzes festhalten:
dL

dsd

=
η · ǫ

η + ǫ
und

d ln w

dsd

=
η

η + ǫ
, wobei mit η die Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage und mit ǫ die

Lohnelastizität des Arbeitsangebots wiedergegeben werden.
7Eine gute Übersicht zu den Effekten von Lohnsubventionen in unterschiedlichen Arbeitsmarktmodellen
bietet unter anderem Bohlen (1993). Die beschäftigungshemmenden Wirkungen von arbeitgeberseiti-
gen Lohnsubventionen findet man unter anderem bei Layard/Nickell/Jackman (1991), Hujer/Caliendo
(2003) und Buslei/Steiner (1999, 2003), an denen sich die nachfolgenden Ausführungen orientieren.
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2.2 Lohnsubventionen an Arbeitnehmer

Mit der Subventionierung der Arbeitnehmerseite verfolgt man das Ziel, den Reservations-

lohn eines Beschäftigten bzw. eines Arbeitslosen zu senken, so dass Ersterer einen Anreiz

hat seine Arbeitszeit auszuweiten und Letzterer bereit ist zu geringeren Marktlöhnen

eine Beschäftigung aufzunehmen. Hierfür ist das Zusammenspiel von Lohnsubventionen

und anderen Sozialtransfers besonders wichtig. Die Einführung einer arbeitnehmerseitigen

Förderung ohne eine Abstimmung auf die bestehenden Sozialtransfers kann letztlich die

gewünschten Beschäftigungseffekte verpuffen lassen.8

Abgesehen von der Ausgestaltung einer arbeitnehmerseitigen Lohnsubvention muss zu-

nächst festgehalten werden, dass ihre Auswirkung auf das Arbeitsangebot ex ante unbe-

stimmt ist.9 Während die Lohnsubvention einen positiven Effekt bei den arbeitslosen Per-

sonen auslöst, bleibt der Gesamteffekt für bereits Beschäftigte vorab offen.10 Sollten sich

der Einkommens- und Substitutionseffekt vollkommen kompensieren, erhöht sich durch

die Lohnsubvention das Nettoeinkommen eines bereits Beschäftigten, ohne dass dieser

hierauf mit einer Arbeitszeitausweitung reagiert. Man spricht hierbei von Mitnahmeef-

fekten. Des Weiteren ist vorstellbar, dass der Einkommenseffekt den Substitutionseffekt

übersteigt. In diesem Fall reduziert der Arbeitnehmer sogar sein Angebot, was die Zielset-

zung der Lohnsubvention vollkommen untergräbt. Dem Staat entstehen hierdurch nicht

nur zusätzliche Kosten, sondern ihm entgehen aufgrund der Angebotsreduktion auch be-

stehende Einnahmen, wie z.B. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Letztlich hängt

jedoch die Veränderung des Gesamtarbeitsvolumen von den Anteilen der jeweiligen Per-

sonengruppen an der Erwerbsbevölkerung ab.

Ausgehend von einem „normalen“ Arbeitsangebot11 skizzieren wir in Abbildung 2 die Aus-

wirkungen einer arbeitnehmerseitigen Lohnsubvention im neoklassischen Partialmodell

des Arbeitsmarktes. Unter der Annahme vollkommen flexibler Löhne und der Abwesen-

heit eines Mindestlohns bzw. sonstiger Rigiditäten bildet sich ein Marktgleichgewicht bei

(N0, w0). Es liegt Vollbeschäftigung vor und die Einführung einer Lohnsubvention ist hin-

fällig. Über das Arbeitslosengeld II (ALG II) als garantiertes soziales Existenzminimum

wird jedoch ein Mindesteinkommensniveau definiert, welches in Verbindung mit den Hin-

zuverdienstregeln einen Anspruchslohn bzw. einen Reservationslohn bestimmt. Liegt die-

ser faktische Mindestlohn oberhalb des vormaligen markträumenden Lohns, haben Ar-

beitslose keinen Anreiz unterhalb dieser Grenze Arbeit auf dem Markt anzubieten. Die
8Dieses Problems nehmen wur uns im Kapitel 5 an. Beide Reformalternativen beinhalten eine Neuregelung
der Arbeitslosengeld II (ALG II) - Bestimmungen, so dass mit den Reformen positive Beschäftigungsef-
fekte einhergehen.

9Vgl. unter anderem Akerlof (1978), Moffitt (1985) und Siebert/Stähler (1994).
10Die Gewährung einer Lohnsubvention löst beim Arbeitnehmer zwei gegenläufige Effekte aus. Einerseits

verteuert sich das Gut „Freizeit“ im Vergleich zum Konsum, wodurch der Wert der Erwerbstätigkeit
steigt („Substitutionseffekt“). Andererseits präferieren die Arbeitnehmer bei einer Einkommenerhöhung
sowohl mehr Konsum als auch mehr Freizeit, wodurch das Arbeitsangebot sinkt („Einkommenseffekt“).

11Bei einem normalen Arbeitsangebot geht man davon aus, dass der Substitutionseffekt den Einkommens-
effekt überwiegt, womit eine Lohnsubvention zu einem steigenden Arbeitsangebot führt.
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Abbildung 2: Lohnsubvention an Arbeitnehmer im Partialmodell

Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006), eigene Darstellung

Arbeitsangebotskurve Ls(w) knickt bei w1 nach links ab. Es entsteht strukturelle Ar-

beitslosigkeit in Höhe von N2 − N1. Die Einführung einer Lohnsubvention ss in Form

eines fixen Transfers führt nun zum Anstieg des Nettoeinkommens bei gleichbleibenden

Arbeitskosten. Die „normale“ Arbeitsangebotskurve verschiebt sich folglich nach rechts

außen. Außerdem senkt der Transfer den Anspruchslohn der Erwerbspersonen, wodurch

sich die Lohnuntergrenze von w1 nach w2 verschiebt. Ein sinkender Lohnsatz bewirkt wie-

derum eine Erhöhung der nachgefragten Arbeit und die Beschäftigung weitet sich auf N2

aus.12

Vergleicht man nun abschließend die vorgestellten Lohnsubventionsformen miteinander,

so lässt sich festhalten, dass eine arbeitnehmerseitige Lohnsubvention der arbeitgebersei-

tigen Förderung vorzuziehen ist. Bereits die Fülle an konterkarierenden Effekten bei einer

Lohnsubvention an Unternehmen lässt an ihrer Effektivität zweifeln. Zieht man ferner die

deutsche Lohnpolitik hinzu, ergibt sich zusätzlich ein Insider-Outsider-Problem. Denn im

Zuge der Einführung einer arbeitgeberseitigen Lohnsubvention könnten die Gewerkschaf-

ten bei den Lohnverhandlungen durchsetzen, dass ein Teil der Fördergelder in höhere

Tariflöhne einfließen. Dies wiederum führt zu einer schwächeren Anhebung der Arbeits-

nachfrage und somit zu kleineren Beschäftigungseffekten. Aus diesen Gründen beinhalten

die Reformalternativen in Kapitel 5 lediglich arbeitnehmerseitige Lohnsubventionen.

Zudem entschieden wir uns für eine unbefristete Förderung, da eine zeitliche Befristung

12Der positive Beschäftigungseffekt verbleibt auch dann, wenn man vom neoklassischen Modell abweicht
und die Lohnsubvention in ein quasi-equilibrium rate of unemployment model, kurz QERU-Modell,
integriert. Eine ausführliche Beschreibung hierfür findet sich in Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006). Für eine Einführung in das QERU-Modell siehe unter
anderem Layard/Nickell/Jackman (1991), Lindbeck (1994) und Franz (1996)
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zwei klare Nachteile aufweist. Erstens geht man bei einer Befristung implizit davon aus,

dass der betroffene Arbeitnehmer während der Förderdauer seine Produktivität so stark

ausweiten kann, so dass diese am Ende den Marktgegebenheiten entspricht und das Un-

ternehmen den Arbeitnehmer übernimmt. Dies könnte zwar auf Personen zutreffen, die

noch nicht all zu lange sich in Arbeitslosigkeit befinden und eventuell eine Ausbildung ab-

geschlossen haben. Problematisch wird die Annahme jedoch bei Langzeitarbeitslosen und

unqualifizierten bzw. gering qualifizierten Personen. Legt man nun die Förderhöchstdauer

für alle Personen unabhängig von ihren individuellen Merkmalen gleich lang fest, wird

man den unterschiedlichen Ausgangsproduktivitäten nicht gerecht und kann schließlich

nicht davon ausgehen, dass alle Geförderten mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von den

Unternehmen übernommen werden.

Zweitens kann eine Befristung der Lohnsubvention Drehtüreffekte auslösen.13 Hierbei ent-

lässt das Unternehmen die geförderte Person sobald dessen Förderdauer abgelaufen ist und

stellt danach eine andere förderberechtigte Person bzw. diesselbe Person, sobald die Vor-

aussetzungen für ihre neue Förderung erfüllt wurden, ein. Mit diesem Verfahren können

die Unternehmen ihr Personal systematisch auf subventionierte Arbeitnehmer umstellen.

Als letztes möchten wir hinzufügen, dass auch die Finanzierung einer Lohnsubvention

über Steuern oder zusätzliche Abgaben Rückwirkungen auf die Beschäftigung hat.

3 Aktuelle Ausgestaltung der Mini- und Midijobs,

Zielsetzungen und Risiken

Mit der geringfügigen Beschäftigung und der Gleitzone existieren in Deutschland zwei

stark subventionierte Beschäftigungsformen. Ihre aktuelle gesetzliche Ausgestaltung soll

Bestand des nächsten Kapitels werden. Im Anschluss hieran werden kurz die politischen

Ziele der derzeitigen Lohnsubventionierung in Deutschland dargelegt und auf mögliche

Risiken hingewiesen.

3.1 Einführung der Mini- und Midijobs ab 2003

Im Zuge der sogenannten Hartz-Reformen kam es 2003 zu einer Neuausrichtung der ge-

ringfügigen Beschäftigung. Die Geringfügigkeitsgrenze wurde auf einen monatlichen Brut-

tolohn von 400e angehoben und die zusätzliche Bedingung einer Arbeitszeit von weniger

als 15 Stunden pro Woche abgeschafft. Beschäftigungsverhältnisse innerhalb dieses Ein-

kommensbereichs nennt man seitdem Minijobs. Sie sind für die Arbeitnehmer steuer- und

sozialabgabenfrei und können auch neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbe-

schäftigung aufgenommen werden. Lediglich der Arbeitgeber tätigt pauschale Beiträge an

die Rentenversicherung in Höhe von 12% und an die gesetzliche Krankenversicherung in

13Vgl. Minford (1997).
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Höhe von 11%. Ferner muss dieser eine pauschale Lohnsteuer in Höhe von 2% abführen.

Mit einer weiteren Anpassung im Jahr 2006 wurden der Beitrag zur Rentenversicherung

auf 15% und der Beitrag zur Krankenversicherung auf 13 % erhöht, während die pauschale

Lohnsteuer unverändert blieb. Somit summiert sich die Belastung des Arbeitgebers aus

einem Minijob derzeit auf 30%, wenn man von den marginalen Umlagen bei Krankheit,

Schwangerschaft und Insolvenz absieht. Für die Beschäftigung in Privathaushalten gelten

jedoch verringerte Pauschalbeiträge. Hier entrichtet der Privathaushalt als Arbeitgeber

neben einer pauschalen Steuer von 2% jeweils 5% an die gesetzliche Rentenversicherung

und Krankenversicherung. Die zu entrichtenden Beiträge und Abgaben der Arbeitgeber

werden an die hierfür eingerichtete Minijob-Zentrale weitergeleitet und von dort an die

einzelnen Empfängerinstitutionen verteilt.

Zum Abschwächen der Abgaben- und Geringfügigkeitsfalle14 wurde zudem in 2003 eine

Gleitzone für Bruttomonatseinkommen zwischen 400e und 800e eingerichtet. Als Midi-

job wird demnach ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bezeichnet,

falls das hieraus erzielte Arbeitsentgelt zwischen 400,01e und 800e im Monat liegt. Bei

mehreren Beschäftigungsverhältnissen ist das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt maßge-

bend. Die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Beiträge an die Sozialversicherungen ver-

halten sich wie bei normalen Beschäftigungsverhältnissen und bleiben demnach über die

gesamte Gleitzone konstant. Somit ergibt sich eine Gesamtbelastung für den Arbeitgeber

in Höhe von 19,28%.15

Die Beitragszahlungen des Arbeitnehmers erweisen sich in ihrer Berechnung als um einiges

komplizierter. Da der Sinn und Zweck der Gleitzone darin besteht, Beschäftigungsverhält-

nisse in diesem Lohnintervall attraktiver für potenzielle Arbeitnehmer zu gestalten, wurde

eine sukzessive Erhöhung des Beitragssatzes vorgenommen. Die Tabelle 2 gibt eine Über-

sicht zu ausgewählten Monatseinkommen in der Gleitzone und den damit verbundenen

Sozialversicherungssätzen. Während der Arbeitgeberanteil über alle Einkommen hinweg

konstant bleibt, zeigt der Arbeitnehmersatz einen degressiven Verlauf auf. Da in 2013 die

Verdienstgrenzen für Mini- und Midijobs um 50e erhöht wurden, bezieht sich die Tabelle

2 auf die aktuellen Grenzen in Höhe von 450e und 850e. Der Gesetzgeber begründet

diese Anhebung mit der allgemeinen Lohnentwicklung in den letzten 10 Jahren. Um ferner

der Gefahr einer zukünftigen Altersarmut abzumildern, soll des Weiteren der Arbeitneh-

mer 4,9% seines Bruttolohns aus dem Minijob eigenständig an die Rentenversicherung

abführen, während der Beitragssatz für den Arbeitgeber weiterhin auf eine Höhe von 15%

festgeschrieben wird. Der einzelne Minijobber kann diese Mehrbelastung jedoch umschif-

fen, indem er schriftlich eine solche Aufstockung ablehnt (Opting-Out) und hierdurch der

14Die klassische Abgaben- und Geringfügigkeitsfalle entsteht bei einer sofortigen Aufhebung der Abga-
benfreiheit für Einkommen oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze. Die Einkommen unmittelbar nach
dieser Grenze werden somit für den Arbeitnehmer vollkommen unattraktiv, da dieser trotz höheren
Bruttoeinkommen nun ein geringeres Nettoeinkommen als zuvor realisiert. Vgl. Fuest/Huber (1998), S.
647.

15Vgl. Arntz/Feil/Spermann (2003), S. 273.
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Tabelle 2: Sozialversicherungssätze und Gesamtbeitrag in der Gleitzone

Bruttolohn Gesamtbeitrag Arbeitgeber-
satz

Arbeitnehmer-
satz

450.01 135,01 19.28% 10.73%
500 160,04 19.28% 12,73%
600 210,12 19.28% 15,75%
700 260,20 19.28% 17,90%
800 310,28 19.28% 19,51%
850 335,33 19,28% 20,18%

Quelle: Eigene Berechnungen

Anmerkung: Wenn nicht weiter bestimmt, handelt es sich bei den Werten um e-Beträge.

Minijob weiterhin abgabenfrei bleibt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass etwa 90%

der Minijobber von diesem Recht Gebrauch machen werden.

Für Arbeitsverhältnisse im Grenzbereich, d.h. 400e bis 450e bzw. 800e bis 850e, gel-

ten ferner Bestands- und Übergangregelungen, die eine Behandlung nach der aktuellen

Regelung bis zum 31. Dezember 2014 garantieren. Außerdem schätzt man, dass den So-

zialversicherungen durch diese Reform jährlich 90 Mio.e Einnahmen entgehen, der Bun-

deshaushalt ab 2015 in der Grundsicherung Mehrausgaben in Höhe von 70 Mio.e tätigen

muss und die jährlichen Steuerausfälle sich auf 95 Mio.e belaufen werden.16

3.2 Zielsetzungen der aktuellen Regelung

Mit der Reformierung der geringfügigen Beschäftigung in 2003 verfolgte die Bundesregie-

rung damals sowie heute mehrere Ziele:17

1. Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten im Niedriglohnsektor18 durch Flexibili-

sierung der Einsatzmöglichkeiten auf Seiten der Unternehmen

2. Integration von Arbeitslosen durch die Schaffung stärkerer Arbeitsanreize zur Auf-

nahme einer geringfügigen Beschäftigung

3. Eindämmung der illegalen Beschäftigung bzw. Schwarzarbeit, insbesondere in Pri-

vathaushalten

Die Attraktivität der Mini- und Midijobs liegt darin, dass der Bruttolohn dem Nettover-

dienst entspricht bzw. ein geringerer Arbeitnehmersatz zur Sozialversicherung fällig ist.

Infolgedessen sind Erwerbslose bereit auch zu geringeren Löhnen diese Beschäftigungsfor-

men aufzunehmen. Die Unternehmen wiederum können auf der Ebene der Bruttostun-

denlöhne Arbeitskosten einsparen. Aufgrund der geringeren Entlohnung beschränkt sich

16Vgl. Deutscher Bundestag (2012b), S. 5-10.
17Vgl. Fertig/Kluve/Schmidt (2005), S. 7.
18Nach der allgemeinen OECD-Definition entspricht der Niedriglohn genau zwei Dritteln des Medianlohns

aller Beschäftigten eines Landes.
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ein Großteil der Mini- und Midijobs auf einfache Tätigkeiten19, womit vorerst auf der An-

gebotsseite Langzeitarbeitslose, Geringqualifizierte und Erwerbslose als potenzielle Per-

sonengruppen in Frage kommen. Bedingt durch eine elastischere Arbeitsnachfrage nach

einfachen Tätigkeiten im Vergleich zu qualifizierten Tätigkeiten, fallen Unternehmen, die

hauptsächlich einfache Arbeit nachfragen, stärker in den Fokus der Reform.20 Sie können

nun aufgrund der Arbeitskostenersparnisse ihre Arbeitsnachfrage ausweiten und neue Ar-

beitsplätze für Geringqualifizierte schaffen.

Außerdem erhalten sie mittels der Mini- und Midijobs ein flexibles Beschäftigungsinstru-

ment. Arbeitgeber im Gastronomiegewerbe können beispielsweise schneller und kostenein-

sparender auf „Stoßzeiten“ reagieren und Industrieunternehmen haben die Möglichkeit,

neben den voll sozialversicherungspflichtigen Mitarbeitern eine Randbelegschaft aufzubau-

en, mittels welcher sie Auftragsfluktuationen und Konjunkturschwankungen ausgleichen

können.

Für Arbeitslose wiederum kann die Aufnahme eines Mini- oder Midijobs zum „Sprung-

brett“ in eine reguläre Beschäftigung21 werden. Während der Beschäftigungsphase stellen

sie ihre Arbeitsfähigkeit wieder her und können diese stabilisieren. Außerdem eignen sie

sich bei ihren Tätigkeiten neue Fertigkeiten an und können somit ihre Beschäftigungs-

chancen verbessern.

3.3 Risiken der aktuellen Ausgestaltung

Neben den angeführten Chancen ist dennoch die aktuelle Implementierung eines subven-

tionierten Niedriglohnsektors mit Risiken verbunden. So besteht die Gefahr, dass ein Ar-

beitgeber insbesondere bei den Minijobs einen gesetzeswidrigen Lohnabschlag tätigt, um

an Personalkosten zu sparen. Zwar gilt nach dem Benachteiligungsverbot22, dass der Mini-

bzw. Midijobber einen Anspruch auf den gleichen Bruttostundenlohn wie ein vergleichba-

rer voll sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter hat, dennoch wären flächendeckende

Kontrollen mit enormen Kosten für den Staat verbunden.

Wenn in einem solchen Fall der Minijobber einen Stundenlohn unterhalb seiner Produkti-

vität erhält, eignet sich faktisch der Arbeitgeber die Lohnsubvention des Arbeitnehmers

an und wälzt somit seine Personalkosten auf den Staat über.23 Die Tabelle 3 gibt ein Bei-

spiel dafür, wie ein solcher Lohnabschlag aussehen könnte, damit der Arbeitgeber sich die

Subvention aneignen kann. Hier wird eine voll sozialversicherungspflichte Beschäftigung

mit dem Fall eines Minijobs unter Lohnabschlag und dem Fall eines gesetzeskonformen

19So erforderten in 2010 knapp 65% der Minijobs in Deutschland nicht einmal einen Ausbildungsabschluss.
Vgl. Eichhorst et al. (2012), S. 23.

20Schneider et al. (2002, S. 43.) ermitteln für die geringfügige Beschäftigung eine Lohnelastizität der
Arbeitsnachfrage in Höhe von 2,04% und für Beschäftigungsverhältnisse mit einem Einkommen oberhalb
von 1280e einen Wert von lediglich 0,11%.

21Im Folgenden werden die Begriffe reguläre bzw. normale Beschäftigung als Äquivalente für eine voll
sozialversicherungspflichtige Vollzeitstelle verwendet.

22Vgl. § 4 TzBfG (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge)
23Vgl. Voss/Weinkopf (2012), S. 6.

12



Tabelle 3: Gesetzeswidriger Lohnabschlag beim Minijob

Arbeitszeit Std.lohn Bruttolohn Nettolohn Arbeitskosten
Sozialversicherungs-
pflichtige 25 Std. 16 400 281,5 480
Beschäftigung
Minijob
mit 25 Std. 11,26 281,5 281,5 365,95
Lohnabschlag
Minijob
ohne 25 Std. 16 400 400 520
Lohnabschlag

Quelle: Eigene Berechnungen

Anmerkung: Wenn nicht weiter bestimmt, handelt es sich bei den Werten um e-Beträge.

Minijobs verglichen.

Vernachlässigt wird in dieser einfachen Betrachtung jedoch, dass es sich bei Mini- und

Midijobs in der Regel um einfache Tätigkeiten handelt, welche letztlich bereits mit ei-

ner geringen Qualifikation ausgeführt werden können und deren Einarbeitungszeit relativ

kurz ist. Hieraus kann man schließen, dass Unternehmen nicht nur innerhalb einer Bran-

che, sondern auch branchenübergreifend auf die gleichen Personengruppen zurückgreifen,

nämlich die Geringqualifizierten. Diese können wiederum aufgrund der kurzen Einarbei-

tungszeit und der geringen Voraussetzungen in Bezug auf branchenspezifische Kenntnisse

zu geringen Kosten auf eine Lohnkürzung oder einen Lohnabschlag durch Abwanderung

in einen besser bezahlten Minijob reagieren.

Durch den Wechsel von einem Minijob in den nächsten Minijob entsteht jedoch zugleich

die Gefahr, dass der Geringqualifizierte nur bedingt seine Position auf dem Arbeitsmarkt

verbessert. Zum einen kann ein Erwerbsverlauf mit langen Abschnitten in der geringfü-

gigen Beschäftigung zu Stigmatisierungseffekten führen, so dass der Arbeitnehmer aus

Sicht des Arbeitgebers für unbefristete Vollzeitstellen uninteressant wird. Zum anderen

kann ein langer Verbleib in einer Mini- bzw Midijobstelle nicht uneingeschränkt mit einer

starken Aneignung betriebsspezifischer bzw. branchenspezifischer Fähigkeiten verbunden

werden.

Dies liegt unter anderem daran, dass diese Beschäftigten (in der Regel) nur bestimmte

Tage in der Woche den Betrieb aufsuchen und meistens weniger Verantwortung für be-

triebliche Abläufe übernehmen als Vollzeitbeschäftigte, die zudem eine längere Betriebs-

zugehörigkeit aufzeigen.24 Mini- und Midijobber genießen somit nur eine relativ schwache

Stellung innerhalb eines Betriebs und haben letztlich, falls das Arbeitsverhältnis im Neben-

erwerb ausgeführt wird, nur ein geringes Interesse an an den betrieblichen und kollektiven

Regelungen. In Krisenzeiten sind sie ferner der Gefahr ausgesetzt, dass die voll sozial-

24Ein durchschnittlicher Minijobber arbeitete in 2010 zwischen 9,4 Std. (hauptbeschäftigt) und 6 Std.
(nebenbeschäftigt) in der Woche. Vgl. Eichhorst et al. (2012), S. 18.
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versicherungspflichtige Kernbelegschaft für einen Ausgleich über diese Arbeitsverhältnisse

plädiert, um die eigenen Arbeitsplätze abzusichern.25

Ein letztes Risiko besteht darin, dass ein subventionierter Niedriglohnsektor vermehrt

normale Arbeitsstellen verdrängen könnte. Zum einen könnten bestehende reguläre Ar-

beitsplätze in mehrere Minijobstellen umgewandelt werden, um hierdurch auf der Stunde-

nebene an Arbeitskosten zu sparen und zugleich die Flexibilität in Bezug auf die Umsatz-

lage des Unternehmens zu erhöhen. Zum anderen hat der Unternehmer bei der Schaffung

neuer Arbeitsplätze die Wahl zwischen einer sozialversicherungspflichtigen und einer ge-

ringfügigen Beschäftigung. Die Entscheidung orientiert sich letztlich an der gewünschten

Arbeitszeit, den Arbeitskosten und den Suchkosten des Unternehmers.

4 Bewertung der Reformziele

In den nachfolgenden Kapiteln soll anhand ausgewählter empirischer Forschungsergebnis-

se die Reform aus dem Jahr 2003 untersucht und bewertet werden. Hierbei orientieren wir

uns hauptsächlich an der Frage, ob die gewünschten Effekte und Ziele der Reform bisher

erreicht wurden. Da es sich bei nahezu 85% der subventionierten Arbeitsverhältnisse um

Minijobs handelt, fokussieren wir unsere Analyse ausschließlich auf diese Beschäftigungs-

form.

4.1 Brückenfunktion der Minijobs

Die staatliche Subventionierung der geringfügigen Beschäftigung sowohl vor der Mini-

jobreform 2003 als auch danach zielte darauf ab, Geringqualifizierte sowie Arbeitslose

in ein Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Inwieweit diese

Brückenfunktion durch die Ausgestaltung der gesetzlichen Regelung erfüllt wird, wurde

in den letzten Jahren in mehreren Studien untersucht.

So stellen sich in der Studie von Fertig/Kluve (2006) die Autoren die Frage, in wie weit

sich die gesamtwirtschaftliche Anzahl an Mini- und Midijobs geändert hätte, falls es zu

keiner Reform in 2003 gekommen wäre. Durch einen Vergleich zwischen der tatsächlichen

Anzahl an Mini- und Midijobs nach der Reform und ihren geschätzten Werten können sie

zeigen, dass der Reformeffekt für die Mini- und Midijobs signifikant positiv ausfiel. Wäh-

rend die Minijobs an Attraktivität stärker zulegten als die Midijobs, weisen die Autoren

darauf hin, dass der stärkere Anstieg zum Teil auf Redefinitionseffekte zurück zu führen

sei. In Folge der 2003er Reform wurde die Geringfügigkeitsgrenze von 325e auf 400e an-

gehoben, womit Arbeitsverhältnisse in diesem Einkommensintervall zu Minijobs deklariert

wurden, ohne dass die betroffenen Personen ihr Arbeitsangebot veränderten.26 Demnach

hatte die Reform zwar einen positiven Effekt auf die Anzahl der Mini- und Midijobs, aber

25Vgl. Voss/Weinkopf (2012).
26Vgl. Fertig/Kluve (2006), S. 101-111.
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bisher kann man noch keine Aussage darüber treffen, ob die neuen Arbeitsverhältnisse

von Erwerbs- bzw. Arbeitslosen oder von bereits Beschäftigten als Nebenerwerb besetzt

wurden.

Diese Frage beantworten schließlich Caliendo/Wrohlich (2006) in einer ex post Evalua-

tion der 2003er Reform. Für ihre Analyse verwenden die Autoren als Datengrundlage

das Sozio-Oekonomische Panel (SOEP). Da innerhalb dieses Panels die Befragungen der

Personen über das ganze Jahr verteilt werden, können die Autoren ein natürliches Expe-

riment zur Untersuchung der Effekte der Minijob-Reform zum 1. April 2003 konstruieren.

Hierfür definieren sie die Personen, welche sowohl vor dem 1. April 2003 als auch vor dem

1. April 2002 befragt wurden als Kontrollgruppe. Für diese Gruppe hat sich innerhalb des

einen Jahres hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen nichts verändert. Die Un-

tersuchungsgruppe bilden somit diejenigen Personen, die sowohl in 2002 als auch in 2003

nach dem 1. April befragt wurden. Für diese Gruppe haben sich mit der Minijob-Reform

sehr wohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert. Um ferner Redefinitionseffekte

- wie bereits oben näher erläutert - zu vermeiden, wird für den gesamten Untersuchungs-

zeitraum die damalige Geringfügigkeitsgrenze von 400e angesetzt. Die beiden Autoren

kommen mittels ihrer Schätzungen zum Ergebnis, dass die Reform im Jahr 2003 keine

signifikanten Effekte (über einen Zeitraum von 9 Monaten) hatte, d.h. die Wahrschein-

lichkeit der Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung vor und nach der Reform ist

nicht signifikant verschieden.27 Demnach setzte die Minijob-Reform in 2003 keine nach-

weisbaren Anreize für Erwerbs- und Arbeitslose eine Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt

aufzunehmen. Der Reform lässt sich ex post nur eine begrenzte Brückenfunktion konsta-

tieren.

4.2 Sprungbrettfunktion der Minijobs

Mit der Minijob-Reform wurde neben der Brückenfunktion auch die Hoffnung verknüpft,

dass Mini- und Midijobs den Beschäftigten als Sprungbrett in ein reguläres Arbeitsverhält-

nis dienen. Für eine Bewertung der Minijobs an dieser Funktion stellen sich demnach zwei

Fragen. Erstens, ob Minijobs eine Chance darstellen, um in eine voll sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung zu wechseln, oder ob die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse

mit einem Wiedereintritt in die Arbeitslosigkeit beendet werden. Zweitens, ob es sich bei

einem Übertritt aus der geringfügigen Beschäftigung in ein Normalarbeitsverhältnis um

eine langfristige Anstellung handelt, oder ob diese Arbeitsplätze nur von kurzer Dauer

und relativ instabil sind.

Diese beiden Fragen versuchen Freier/Steiner (2008) in ihrer Studie zu bantworten. Hier-

für bilden sie vier Kohorten aus Personen, die sich zum Ausgangszeitpunkt bereits seit

mindestens drei Monaten in Arbeitslosigkeit befanden. Zur Untersuchungsgruppe werden

diejenigen gezählt, die innerhalb von neun Monaten nach dem Startpunkt eine geringfügi-

27Vgl. Caliendo/Wrohlich (2006), S. 12.
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ge Beschäftigung aufnehmen. Die Kontrollgruppe bilden demnach die übrigen Personen,

welche in diesem Zeitraum arbeitslos bleiben oder eine reguläre Beschäftigung aufnehmen.

Schließlich werden die Erwerbsverläufe der beiden Gruppen für die kommenden drei Jahre

beobachtet und miteinander verglichen. Zwar erhalten die Autoren in ihren Schätzungen

ein signifikantes Ergebnis dafür, dass die Untersuchungsgruppe im Durchschnitt 90 Tage

pro Jahr weniger in Arbeitslosigkeit verbrachte als die Kontrollgruppe, jedoch hinsichtlich

der Chance auf ein reguläres Beschäftigungsverhältnis in den beobachteten drei Jahren

weisen die beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede zu einander auf.28

Auch die Studie von Caliendo/Künn/Uhlendorff (2009) beschäftigt sich mit den beiden

oben genannten Fragestellungen. Die Autoren wählen einen ähnlichen Ansatz wie oben

und beobachten die Personen aus ihrem Datensatz über vier Jahre hinweg. Bereits eine

einfache deskriptive Analyse der Daten lässt die Autoren auf ähnliche Ergebnisse schlie-

ßen. Die empirischen Schätzungen der Autoren ergeben zwei interessante Ergebnisse. Ers-

tens ist die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels aus der Arbeitslosigkeit in eine reguläre

Beschäftigung für die Untersuchungsgruppe um 10% geringer als für die Kontrollgruppe,

d.h. Personen, die neben der Arbeitslosigkeit einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen

(Untersuchungsgruppe), haben sogar seltener die Chance in eine reguläre Beschäftigung zu

wechseln als Personen, die während ihrer Arbeitslosigkeit keine geringfügige Beschäftigung

aufnehmen (Kontrollgruppe). Zweitens beeinflusst das Vorhandensein einer geringfügigen

Beschäftigung in keinster Weise die Stabilität einer zukünftigen regulären Beschäftigung.

Die Wahrscheinlichkeit eines Wiedereinritts aus einer regulären Beschäftigung in die Ar-

beitslosigkeit ist für die Kontrollgruppe nicht signifikant verschieden zur Untersuchungs-

gruppe, d.h. die Wahrscheinlichkeit des Verlusts einer regulären Beschäftigung kann nicht

dadurch verringert werden, dass man vor dieser einer geringfügigen Beschäftigung nach-

ging.29 Demzufolge bildet die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung kein bzw. kein

stabiles Sprungbrett in eine reguläre Beschäftigung.

4.3 Verdrängung regulärer Beschäftigung

Im wissenschaftlichen Diskurs wird ferner auf die Gefahr hingewiesen, dass mit einem

stark subventionierten Niedriglohnsektor es zu einer Verdrängung von bestehenden regu-

lären Arbeitsverhältnissen in diesem Segment kommen kann. Für den Niedriglohnsektor

im Allgemeinen konstatiert das Institut der deutschen Wirtschaft (2011) in ihrem Gutach-

ten, dass es in den letzten Jahren mit einem Anstieg der Beschäftigten in diesem Segment

zu keiner Verdrängung kam. So ermitteln sie für die Jahre 1994 bis 2009 einen stabilen

Kern von 44% bis 48% der Erwerbsbevölkerung, welcher oberhalb der Niedriglohnschwelle

beschäftigt war. Den Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung führt man auf den Rückgang

28Vgl. Freier/Steiner (2008), S. 225-233.
29Vgl. Caliendo/Künn/Uhlendorff (2009), S. 3-15.
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der Anteile der Rentner30 und der Nichterwerbstätigen31 an der Erwerbsbevölkerung zu-

rück. Untermauert wird diese Begründung mit Hilfe der steigenden Erwerbsquote der 50-

bis 65-Jährigen von 56% auf 70% in den Jahren 1996 bis 2009. Die Aktivierung der stillen

Reserve wiederum spiegelt sich unter anderem in der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung

der Frauen von 63% auf knapp 72% in den Jahren 1998 bis 2009 wider.32

Inwieweit explizit die geringfügige Beschäftigung zu einer Verdrängung regulärer Voll-

zeitstellen führt, untersucht die Studie von Jacobi/Schaffner (2008). In ihrem Beitrag

schätzen die Autoren die Arbeitsnachfrageelastizität verschiedener Beschäftigungsformen.

Hierbei diskriminieren sie zwischen geringfügiger Beschäftigung, regulärer Teilzeitbeschäf-

tigung und regulären Vollzeitstellen unqualifizierter, qualifizierter und hochqualifizierter

Arbeitnehmer. Wie erwartet zeigt die geringfügige Beschäftigtung die größte Lohnelasti-

zität auf.

Unter Anwendung der geschätzten Kreuzlohnelastizitäten werden hiernach die Auswirkun-

gen einer ein prozentigen Lohnerhöhung für unqualifizierte (reguläre) Vollzeitbeschäftigte

auf die übrigen Beschäftigungsformen simuliert. Die Berechnungen der Autoren ergeben,

dass die Arbeitsnachfrage nach geringfügig Beschäftigten in der Zeit vor der 2003er Re-

form um 2427 Personen zunimmt und nach der Reform sich sogar um 5931 Personen

erhöht.33 Somit liegt zwar eine Substituierbarkeit der beiden Beschäftigungsformen vor,

knüpft dies jedoch an die Bedingung einer Lohnsteigerung.

Ob es sich letztlich um eine gesamtwirtschaftlich schädliche Verdrängung handelt, muss

anhand der Rahmenbedingungen der deutschen Lohnpolitik beantwortet werden. Diese

ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass die Gewerkschaften bedingt durch ihre

Verhandlungsmacht versuchen die Lohnspreizung zwischen Hoch-, Mittel- und Gering-

qualifizierten künstlich gering zu halten. Verschärft wird dies durch einen relativ hohen

Reservationslohn in Form des staatlich garantierten sozialen Existenzminimums. Gering-

qualifizierte können somit bei den Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern Löhne ober-

halb ihrer Produktivität realisieren.

Verdrängungseffekte lassen sich somit als Ausgleichreaktionen des Marktes begründen,

um die Verzerrungen zwischen den Löhnen und den Arbeitsproduktivitäten zu entschär-

fen. Unternehmen wandeln nicht mehr rentable reguläre Beschäftigungsverhältnisse in

Mini- bzw. Midijobs um, um ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten und können

somit die bestehenden Arbeitsplätze absichern.

Auch in dem kürzlich erschienenen Beitrag von Hohendanner/Stegmaier (2012) weisen

die Autoren darauf hin, dass eine Verdrängung normaler Arbeitsverhältnisse durch Mini-

und Midijobs eher in kleinen Betrieben (Betriebe mit weniger als neun Beschäftigten)

30Folglich handelt es sich per Definition, um frühzeitige Renteneinritte, da das erwerbsfähige Alter zwi-
schen 15 und 65 Jahren liegt.

31Hierbei handelt es sich um Personen in der stillen Reserve, d.h. nicht arbeitslos gemeldete Personen,
die jedoch erwerbsfähig sind.

32Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2011), S. 7-9.
33Vgl. Jacobi/Schaffner (2008), S. 17-24. Die simulierten Werte beziehen sich ausschließlich auf West-

deutschland in den Zeiträumen von 1999 bis 2003 und von 2003 bis 2005.
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als in Großbetrieben (Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten) auftreten.34 Insbesondere

im (Einzel-)Handel und im Gastgewerbe35 bedingt der intensive Wettbewerb, dass gera-

de kleinere Unternehmen stetig ihre Kosten zu reduzieren versuchen und infolgedessen

vermehrt auf Minijobs zurückgreifen.

4.4 Eindämmung der Schwarzarbeit

Durch die gezielte Ausweitung der Minijobs auf haushaltsnahe Dienstleistungen in 2003,

versuchte der Gesetzgeber Herr über die bis dahin stetig steigenden Schwarzarbeit Herr

zu werden. Hierzu wurden für die privaten Arbeitgeber Steuerermäßigungen36 eingeführt

und ein vereinfachtes Abwicklungsverfahren eingerichtet. Seit 2004 steigt die Zahl an ge-

ringfügig Beschäftigten in Privathaushalten beständig an. Ende 2012 gab es bereits weit

mehr als doppelt so viele Minijobber in Privathaushalten wie in 2004.37

Auch Schneider (2008) kommt in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass der Anteil der

Schwarzarbeit seit 2003 in Deutschland rückläufig sei. So verkleinerte sich der Bestand an

Schwarzarbeit zwischen 2003 und 2007 von 17,10% (370 Mrd. e) des Bruttoinlandspro-

dukts auf 14,64% (349 Mrd. e). Um die Messung von Drogengeschäften, sittenwidrigen

Verträgen und Menschenhandel zu vermeiden, definiert der Autor Schwarzarbeit als die-

jenigen (eigentlich) legalen Beschäftigungen, welche sich jedoch der Kontrolle und der

Besteuerung des Staates entziehen. Zur Quantifizierung der Größen verwendet er die in

der Literatur gebräuchliche currency demand-Methode.38

Außerdem ermittelt der Autor, dass die Minijob-Reform aus 2003 zu einer Reduktion der

Schattenwirtschaft in 2004 und 2005 um 9 Mrd.e führte. Kritisch merkt er unter ande-

rem an, dass die Erhöhung der Arbeitgeberpauschale von 25% auf 30% im Jahre 2006

die Schattenwirtschaft um mindestens 400 Mio.e in 2006 und um 2,5 Mrd.e in 2007

ansteigen lies.39

Diesen Hinweis nehmen wir für das nachfolgende Kapitel mit und plädieren bei unseren

Reformalternativen für eine Rücknahme der 2006er Reform. Insgesamt lässt sich dennoch

festhalten, dass mit der Reformierung der kleinen Beschäftigungsverhältnisse in Privat-

haushalten und den geringeren Abgaben für die betroffenen Arbeitgeber Anreize gesetzt

wurden, Haushaltshilfen, Gärtner und andere Erwerbstätige als Minijobber anzumelden.

34Vgl. Hohendanner/Stegmaier (2012), S. 6-8.
35In diesen Wirtschaftszweigen befanden sich Anfang 2013 knapp 30% aller Minijobber. Vgl. Statistik der

Bundesagentur für Arbeit (2013a).
36Eine nähere Beschreibung der Abgabenbelastung privater Arbeitgeber erfolgte bereits in Kapitel 3.1.
37Vgl. Minijob-Zentrale (2012a).
38Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass innerhalb der Schattenwirtschaft hauptsächlich Bargeld

für die Transaktionen verwendet wird. Im ersten Schritt schätzt man zunächst die Höhe der Geldnach-
frage, welche notwendig wäre um das offizielle Bruttoinlandsprodukt herzustellen. Diese wird schließlich
mit der tatsächlichen Geldnachfrage verglichen und die Differenz als Indikator für die Größe der Schat-
tenwirtschaft bzw. der Schwarzarbeit verwendet.

39Vgl. Schneider (2008), S. 91-104.
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5 Neuausrichtung der Lohnsubvention in Deutschland

Unsere bisherigen Untersuchungen zur Entwicklung der Mini- und Midijobs sowie die Be-

wertung der Zielsetzungen der 2003er Reform zeigen nur bedingt erfolgreiche Ergebnisse

hinsichtlich der Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von Geringqualifizierten und Ar-

beitslosen. Für eine anreizkompatible und beschäftigungsfördernde Subventionierung die-

ser Zielgruppe benötigt eine Neuausrichtung der Lohnsubventionierung in Deutschland

nachfolgende Kernelemente:

1. Stärkere qualifikatorische Lohnspreizung des Arbeitsmarkts

2. Stärkere Anreize zur Arbeitsaufnahme und Angebotsausweitung der ALG II-Bezieher

3. Stärkere Anreize zur Arbeitszeitausweitung bereits geringfügig Beschäftigter bzw.

Midijobber

4. Entlastung der sozialen Sicherung und des Steuersystems

5. Mitnahme- und Verdrängungseffekte im Bereich der geringfügigen Beschäftigung

und der Midijobs senken

Wie bereits in Kapitel 4.3 erläutert, weist die Arbeitsnachfrage nach Geringqualifizierten

und nach geringfügiger Beschäftigung eine stärkere Lohnelastizität als die Arbeitsnach-

frage nach qualifizierten Arbeitskräften auf. Dieses Merkmal bedingt letztlich bei einer

stärkeren qualifikatorischen Lohnspreizung und Entlohnung der Geringqualifizierten ent-

lang ihrer Produktivität eine stärkere Ausweitung der Arbeitsnachfrage und somit der

Schaffung neuer Arbeitsplätze. Um jedoch eine stärkere Lohnspreizung in Abhängigkeit

der Qualifikation zu ermöglichen, muss der Reservationslohn der Arbeitnehmer gesenkt

werden. Zwar existiert in Deutschland kein allgemeinverbindlicher Mindestlohn, jedoch

wird mittels des ALG II ein soziales Existenzminimum für jede Person definiert und so-

mit ein faktischer Mindestlohn für Arbeitssuchende gesetzt. Eine Erwerbstätigkeit mit

einer Entlohnung unterhalb dieser staatlich fixierten Grenze wird somit von keinem Ar-

beitnehmer angenommen, da das gleiche Einkommen ohne Erwerbstätigkeit und somit

ohne weiteres Arbeitsleid vom Staat garantiert wird.

Dieser Zusammenhang gilt genau dann, wenn jeglicher Hinzuverdienst bei ALG II-Bezug

dem ALG II-Bezieher vollkommen entzogen würde. Man spricht hierbei von einer Trans-

ferentzugsrate in Höhe von 100%. Zwar liegt die Transferentzugsrate durch die aktuelle

Ausgestaltung des ALG II-Bezugs nicht bei 100%, jedoch steigt sie degressiv mit steigen-

dem Hinzuverdienst an, d.h. je mehr der ALG II-Bezieher hinzuverdient, desto mehr wird

ihm letztlich vom Gesamthinzuverdienst abgezogen. Eine Reform der subventionierten

Beschäftigungen kommt demnach nicht daran vorbei, das derzeit anreizfeindliche ALG

II anzupassen. Neben den ALG II-Beziehern gibt es auch Personengruppen, die einer
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geringfügigen Beschäftigung im Haupterwerb nachgehen und nicht am sozialen Existenz-

minimum leben. Hierbei handelt es sich meistens um Hausfrauen bzw. Hausmänner, die

einen Minijob (seltener einen Midijob) besetzen, um das Haushaltseinkommen aufzubes-

sern. Diese Erwerbstätigen haben aufgrund der derzeitigen Ausgestaltung der geringfügi-

gen Beschäftigung kaum Anreize, ihr Arbeitsvolumen über die 450e-Grenze auszuweiten.

Gerade die volle Subventionierung der Beschäftigungen bis 450e belasten in erheblichem

Maße direkt die soziale Sicherung und indirekt das Steuersystem.

Zum einen entgehen heute den Sozialversicherungen Arbeitnehmerbeiträge, indem die Mi-

nijobs vollkommen abgabenfrei abgewickelt werden. Zum anderen könnte es in Zukunft

zu einer stärkeren Belastung des Steuersystems kommen, wenn langjährige Mini- und

Midijobber bei Renteneintritt zu geringe Rentenansprüche geltend machen und somit ab-

hängig von der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden. Weiterhin

gilt es, wie bei jeder Subventionierung auf dem Arbeitsmarkt, darauf zu achten, dass

die Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte gering gehalten werden. In den folgenden Kapi-

teln sollen zwei Reformalternativen vorgestellt werden, welche diese Anreizprobleme und

Reformnotwendigkeiten berücksichtigen. Hinsichtlich der fiskalischen Belastungen können

derzeit keine expliziten Aussagen getroffen werden, da man hierfür ein geeignetes Mikro-

simulationsmodell und umfangreiche Personendaten benötigt.

5.1 Reformalternative I: Kürzung der Sozialversicherungsbei-

träge

Die Reformalternative I besteht aus drei Paketen, welche sich gegenseitig ergänzen und

lediglich in gemeinsamer und gleichzeitiger Ausführung die Zielvorgaben erreichen können:

- Paket 1 : Individuelles Arbeitsvolumen stärken

- Paket 2 : Soziale Sicherung und Steuersystem entlasten

- Paket 3 : ALG II-Falle überwinden

Das erste Paket beinhaltet die Rücknahme der Reform aus dem Jahr 2003 hinsichtlich der

geringfügigen Beschäftigung im Nebenerwerb und somit die Abschaffung der Steuer- und

Abgabenfreiheit von Minijobs im Nebenerwerb. Mit einer Lohnsubvention an Arbeitneh-

mer soll in erster Linie das Ziel verfolgt werden, Geringqualifizierte einen Einstieg in den

Arbeitsmarkt zu ermöglichen, indem diese bereit sind zu geringeren Löhnen eine Beschäf-

tigung aufzunehmen bzw. ihr Arbeitsangebot auszuweiten. Minijobber im Nebenerwerb

befinden sich jedoch bereits auf dem Arbeitsmarkt und gehen in ihrer Hauptbeschäfti-

gung entweder einem Midijob oder einer voll sozialversicherungspflichten Beschäftigung

nach. Die derzeitige Regelung fördert somit in keinster Weise die Ausweitung der Erwerbs-

tätigenquote, sondern schafft lediglich günstige Konditionen für bereits Beschäftigte, ihr

Haushaltseinkommen aufzubessern.

Das zweite Paket zielt auf die detaillierte Ausgestaltung der Subventionierung ab. Bei der
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Reformalternative I erfolgt die Subventionierung von Beschäftigungsverhältnissen mit ge-

ringen Bruttomonatseinkommen über eine Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge.

Die Steuer- und Abgabenfreiheit der geringfügigen Beschäftigung wird ebenso aufgeho-

ben, wie die aktuelle Geringfügigkeitsgrenze. Für Bruttomonatseinkommen zwischen 0e

und 1000e wird eine Gleitzone eingerichtet, in welcher der Beitragssatz der Arbeitnehmer

zu den Sozialversicherungen sukzessive ansteigt und bei der Gleitzonengrenze von 1000e

dem Prozentsatz aus einer regulären Beschäftigung entspricht. Auch der Beitragssatz der

Arbeitgeber wird neu geregelt. Für Beschäftigungsverhältnisse bis 200e muss nun der

Arbeitgeber statt derzeit 30% nur noch 25% abführen. Hiervon gehen 2% Lohnsteuer-

pauschale an das Finanzamt, 12% an die gesetzliche Rentenversicherung und 11% an die

gesetzliche Krankenversicherung. Faktisch handelt es sich hierbei um die Rücknahme der

Anhebung der Arbeitgeberbelastung aus dem Jahr 2006. Ab einem Beschäftigungsverhält-

nis von 200e wird demnach der normale Arbeitgeberbeitragssatz zur Sozialversicherung

wirksam. Der Abbildung 3 kann man den Verlauf der Sozialversicherungssätze in der

derzeitigen Ausgestaltung und in der Reformalternative I entnehmen.

Abbildung 3: Entwicklung des Sozialversicherungssatzes
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Wir begründen den neuen Arbeitgebersatz mit zwei Zielen. Erstens soll eine Senkung

dieser Pauschale es den Arbeitgebern weiterhin ermöglichen, in „Stoßzeiten“ Kleinbe-

schäftigungsverhältnisse, d.h. Beschäftigungen bis zu 200e, anzubieten. Zweitens darf

die Pauschale den normalen Arbeitgeberbeitragssatz zu den Sozialversicherungen nicht

unterschreiten, damit weiterhin Beschäftigungsverhältnisse mit geringen Bruttomonatsein-

kommen und somit in der Regel geringem Arbeitsvolumen unattraktiv bleiben. Beschäfti-
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gungsverhältnisse bis 200e sollen sich lediglich auf kurzfristige, saisonale und nicht täglich

anliegende Tätigkeiten begrenzen.40 Durch die Schaffung der neuen Gleitzone wird eine

Abgaben- und Geringfügigkeitsfalle vermieden, so dass mit steigendem Bruttomonatsein-

kommen auch immer ein steigendes Nettomonatseinkommen einhergeht. Eine Anhebung

der Gleitzonengrenze auf 1000e wird durch die Abschaffung der aktuellen Beitragsfreiheit

der Minijobs ermöglicht. Während derzeit den Sozialversicherungsträgern Einnahmen bei

Beschäftigungsverhältnissen bis 400e entgehen, erfolgt in der Reformalternative I eine

Entlastung für diese, womit eine Ausweitung der Gleitzonengrenze finanzierbar wird.

Betrachtet man nun die Entwicklung des Arbeitnehmerbeitragssatzes in der Reformal-

ternative I (siehe Abbildung 3), kann man erkennen, dass die Einkommen bis 450e (ab

450e) stärker (schwächer) belastet werden als in der derzeitigen Ausgestaltung. Hiermit

verfolgen wir das Ziel kleine Beschäftigungsverhältnisse, d.h. Beschäftigungsverhältnisse

mit einer lediglich geringen Wochenstundenarbeitszeit, für die Arbeitnehmer unattraktiver

und gleichzeitig Arbeitsplätze mit einem hohen Arbeitsvolumen attraktiver zu gestalten.

Maßgebend für den anzusetzenden Beitragssatz des Arbeitnehmers in der Gleitzone ist

stets das Einkommen aus allen Beschäftigungsverhältnissen während des laufenden Mo-

nats. Übersteigt das Einkommen aus mehreren Beschäftigungsverhältnissen die Gleitzo-

nengrenze gilt für alle Beschäftigungsverhältnisse der normale Sozialversicherungsbeitrags-

satz. Die Reformalternative I beinhaltet zudem die Abschaffung der Steuerfreiheit für alle

Beschäftigungsverhältnisse. Die steuerlichen Belastungen der Erwerbseinkommen in der

Gleitzone fallen jedoch gering aus, da Beschäftigungsverhältnisse bis 677e unterhalb des

Grundfreibetrags41 zur Lohnsteuer liegen und beispielsweise ein lediger Erwerbstätiger in

der Steuerklasse I bei einem Bruttomonatseinkommen von 1000e gerade einmal 13e an

Steuern abführen muss.

Das letzte Paket (Paket 3) setzt an der Regelung des ALG II-Bezugs an. Der Sinn und

Zweck einer Subventionierung geringer Bruttomonatseinkommen liegt darin, Beschäfti-

gungsmöglichkeiten zu niedrigeren Löhnen auszuweiten und zeitgleich bestimmten Perso-

nengruppen einen Anreiz zu setzen, diese Tätigkeiten trotz geringerer Löhne aufzuneh-

men. Das Institut der deutschen Wirtschaft (2011, S. 13.) hält in seiner Studie fest, dass

46% der Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnsektor keinen Abschluss und 47% eine

Lehre bzw. etwas Äquivalentes erfordern. In Frage kommen demnach für solche Beschäf-

tigungsverhältnisse fast ausschließlich geringqualifizierte Personen, welche bedingt durch

die Globalisierung, den technischen Fortschritt und den strukturellen Wandel seit Beginn

der 1990er Jahre immer stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Diese Tendenz spiegelt sich insbesondere in den Zahlen zum Personenkreis im SGB (Sozi-

algesetzbuch) II wider. Hier sammeln sich die ALG II- und Sozialgeld-Bezieher. Im Januar

2013 besaßen über die Hälfte der Arbeitslosen im SGB II keine abgeschlossene Berufsaus-

40Ähnlich wird auch in Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(2006) argumentiert.

41Seit dem 1. Januar 2013 beträgt der Grundfreibetrag 8130e. Vgl. Deutscher Bundestag (2012a), S. 1.
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bildung und knapp drei Viertel aller Personen in diesem Rechtskreis bezogen ALG II.42

Eine Subventionierung der geringeren Einkommenniveaus muss demnach elementar auf

den Kreis der Geringqualifizierten und demnach auch auf den Kreis der ALG II-Bezieher

fokussiert werden. Die derzeitige Ausgestaltung der Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Be-

zug des ALG II und der Regelsätze schaffen jedoch keinen Anreiz zur Aufnahme einer

Arbeitstätigkeit bzw. zur Ausweitung des individuellen Arbeitsvolumens. Dies kann man

unter anderem daran festmachen, dass im April 2012 gerade einmal 30% der erwerbsfähi-

gen Leistungsberechtigten43 neben dem ALG II-Bezug erwerbstätig waren. Interessanter-

weise verdienten über die Hälfte der Erwerbstätigen ein Monatseinkommen von weniger

als 400e und gerade einmal knapp 20% ein Einkommen zwischen 400e und 800e.44

Auch hier kann man wiederum anschaulich beobachten, wie sich die Steuer- und Abga-

benfreiheit der Minijobs auf die Anreize zur Ausweitung des Arbeitsvolumens auswirken.

Die Kombination einer hohen Transferentzugsrate für Hinzuverdienste im ALG II und die

derzeitige Ausgestaltung der Minijobs setzt demnach Anreize zur freiwilligen Arbeitsan-

gebotsreduktion frei. Unser Vorschlag zur Neuregelung der Hinzuverdienstbestimmungen

für ALG II-Bezieher sieht - in Abhängigkeit des Bruttomonatseinkommens - demnach wie

folgt aus:

(1) 0e - 200e: 100% Transferentzugsrate

(2) 200e - 1000e: 50% Transferentzugsrate

(3a) 1000e - 1200e (kinderlos): 80% Transferentzugsrate

(3b) 1000e - 1500e (mit Kind): 80% Transferentzugsrate

Der Abbildung 4 können die Grenzbelastungen und effektiven Transferentzugsraten der

derzeitigen Ausgestaltung des ALG II und unseres Reformvorschlags I entnommen wer-

den. Die effektiven Transferentzugsraten der beiden Modelle sind aussagekräftiger, da sie

den faktischen Transferentzug in Abhängigkeit des erworbenen Bruttomonatseinkommens

angeben. Wie man unweigerlich der Abbildung entnehmen kann, kehrt unser Reformvor-

schlag die derzeitige Ausgestaltung um. Während die aktuelle Regelung für den Leistungs-

berechtigten Anreize schafft im Bereich der geringeren Einkommenslevel einer Erwerbstä-

tigkeit nachzugehen, setzen wir in unserem Reformmodell I dem ALG II-Bezieher Anreize,

sein Arbeitsvolumen und somit seinen Hinzuverdienst auszuweiten.

Für Bruttomonatseinkommen bis einschließlich 200e wurde die Transferentzugsrate auf

100% gesetzt. Diese Beschäftigungsverhältnisse führen beim Leistungsberechtigten zu kei-

nem faktischen Hinzuverdienst. Damit soll gewährleistet werden, dass ALG II-Bezieher kei-

nen Kleinstbeschäftigungen mehr nachgehen, die weder die Belastung des Steuersystems

merklich reduzieren noch dem ALG II-Bezieher eine Chance zur langfristigen Integration

in den Arbeitsmarkt bieten, da es sich hierbei meistens um kurzfristige, saisonale oder

42Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2013b), S. 3, 40.
43Im Folgenden werden die Begriffe erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, ALG II-Bezieher und Leistungs-

berechtigter äquivalent verwendet.
44Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2012a).
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Abbildung 4: Grenzbelastung des Hinzuverdiensts eines ALG II-Beziehers („Aufstocker“)
und effektive Transferentzugsrate
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nicht-tägliche Tätigkeiten handelt. Ab der 200e-Schwelle sinkt mit jedem dazuverdien-

ten e der prozentuale Anteil, den der ALG II-Bezieher von diesem an die Bundesagentur

übergeben muss. Mit Ende der Gleitzone bei 1000e fängt die effektive Transferentzugs-

rate wieder an, sukzessive anzusteigen, da für Beschäftigungsverhältnisse oberhalb dieser

Grenze bereits die normalen Arbeitnehmerbeitragssätze zur Sozialversicherung gelten und

eine langfristige Integration in das Erwerbsleben wahrscheinlicher wird.

An den Regelungen zum Ende des letzten Transferentzugsbereichs ändert sich zur heuti-

gen Ausgestaltung durch die Reformalternative I nichts. Es gilt weiterhin die Grenze von

1200e für kinderlose erwerbstätige ALG II-Bezieher und die Grenze von 1500e für er-

werbstätige ALG II-Bezieher mit mindestens einem Kind. Eine zweite unabdingbare Maß-

nahme ist die Senkung der Regelbedarfsleistungen um 20%. Hiermit sinkt zwar das soziale

Existenzminimum der ALG II-Bezieher, jedoch kann in Kombination mit den verbesserten

Hinzuverdienstregeln ein effektiverer Anreiz zur Arbeitsaufname bzw. Arbeitsausweitung

erzielt werden. Da sich die Mehrbedarfsleistungen Alleinerziehender ALG II-Bezieher pro-

zentual an den Regelbedarfsleistungen orientieren, kommt es somit auch bei diesen zu

marginalen Senkungen.

Der Tabelle 4 kann man die aktuellen Regelbedarfs- und Mehrbedarfsleistungen für aus-

gewählte Bedarfsgemeinschaften entnehmen. Außerdem findet man in der Spalte (4) die
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Tabelle 4: Regelbedarfs-, Mehrbedarfsleistungen und Kosten der Unterkunft und Heizung

Bedarfs-
gemeinschaft

Regelbedarf Mehrbedarf Kosten der
Unterkunft

und Heizung⋆

Gesamtbelastung

Single 382 0 289 671
Alleinerziehend

(1 Kind, 6
Jahre)

637 138 395 1170

Paar ohne
Kind

(volljährige
Partner)

690 0 365 1055

Paar mit 1
Kind (6 Jahre)

945 0 485 1430

Paar mit 2
Kindern (14

und 15 Jahre)

1268 0 559 1827

⋆ Es handelt sich hierbei um die durchschnittlichen Wohnkosten im Juli 2012 nach Statistik der Bundesagentur für

Arbeit (2012b, S. 55.). Wenn nicht weiter bestimmt, handelt es sich bei den Werten um e-Beträge.

Quelle: Bundesregierung (2012), eigene Darstellung

durchschnittlichen Kosten der Unterkunft und Heizung, welche von der Bundesagen-

tur getragen werden. Spalte (5) gibt demnach die Gesamtbelastung der Arbeitsagentur

durch die betrachtete Bedarfsgemeinschaft an. Da die Zusammensetzung einer Bedarfs-

gemeinschaft sehr unterschiedlich ausfallen kann, beschränken wir unsere weitere Ana-

lyse auf die Alleinerziehende-Bedarfsgemeinschaft mit einem Kind und auf die Single-

Bedarfsgemeinschaft. Zusammen decken diese beiden Typen derzeit (Stand: Juli 2012)

etwa 65% aller Bedarfsgemeinschaften ab und dienen somit als Approximation der ge-

samtwirtschaftlichen Beschäftigungseffekte unserer Reformalternativen.45 Um ferner eine

bessere Aussage über die Arbeitsangebotseffekte treffen zu können, unterstellen wir den

beiden Bedarfsgemeinschaften jeweils einen Bruttostundenlohn von 10e bei Aufnahme

einer Beschäftigung. Hierbei orientieren wir uns an der Niedriglohnschwelle für 2010 in

Höhe von 9,15e.46

Für beide Bedarfsgemeinschaften kann man der Abbildung 547 entnehmen, dass unser

Reformvorschlag zu einem signifikanten Einbruch der Haushaltseinkommen im Bereich

der geringen Wochenarbeitsstunden führt. Trotzdem erzielt unser Reformkonzept einen

steileren Anstieg der Hinzuverdienste ab der 200e-Schwelle im Vergleich zur aktuellen

Ausgestaltung. Dennoch bleibt eine Alleinerziehende-Bedarfsgemeinschaft auch bei einer

45Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2012b), S. 55.
46Die Niedriglohnschwelle ist der Studie von Kalina/Weinkopf (2012, S. 1.) entnommen.
47Für die Abbildungen 5 und 7 wurden bei der Ermittlung der Nettoeinkommen die eventuell anfallenden

Steuerabgaben nicht berücksichtigt, da es sich hierbei im niedrigen Einkommensbereich um sehr kleine
Beträge handelt.
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Abbildung 5: Budgetrestriktion eines Alleinerziehenden- und eines Single-Haushalts bei
einem Stundenlohnsatz von 10e
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Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden) bedürftig, während die Single-Bedarfsgemeinschaft be-

reits ab einer Wochenarbeitszeit von 32,5 Stunden die Grundsicherung verlässt.

Beide Teilabbildungen haben jedoch eine markante Eigenschaft gemeinsam. In der aktu-

ellen Ausgestaltung ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die beiden Haushaltstypen für

eine Randlösung entscheiden. Diese wird durch einen „Knick“ der durchgezogenen Bud-

getgeraden bei minimaler Wochenarbeitsstundenzahl dargestellt. In diesem Fall würde

sich unter der Annahme eines normalen Arbeitsangebots und einer konkaven, streng mo-

notonen Nutzenfunktion die konvexe Indifferenzkurve48 des betrachteten Haushalts soweit

nach recht außen verschieben bis sie schließlich die Randlösung tangiert.

Mit Einführung der Reformalternative I gehen nun zwei Veränderungen einher. Die Sen-

kung des Regelbedarfs im ALG II wirkt sich wie eine Einkommenssenkung unter gleichblei-

bendem Lohnsatz aus. Demnach beläuft sich der Substitutionseffekt auf Null und der ne-

gative Einkommenseffekt veranlasst eine Arbeitsangebotsausweitung. Durch die Schaffung

anreizkompatibler Hinzuverdienstmöglichkeiten erhalten wir nun eine steilere Budgetgera-

de als im Status Quo. Effektiv handelt es sich für die erwerbstätigen ALG II-Bezieher um

eine Lohnsatzsteigerung, mit welcher wiederum bei einem normalen Arbeitsangebot eine

48In hiesigem Kontext verstehen wir unter einer Indifferenzkurve alle Wochenarbeitsstunden-
Einkommenskombinationen des Haushalts, die zu einem identischen Nutzenniveau führen.
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Arbeitszeiterhöhung einhergeht. Insgesamt kann man feststellen, dass unser Reformkon-

zept I leistungsfördernd im Sinne einer Arbeitsangebotsausweitung des ALG II-Beziehers

ist.

5.2 Reformalternative II: Einkommenssubvention

Auch die Reformalternative II besteht aus drei Paketen, welche sich gegenseitig ergänzen

und lediglich in gemeinsamer und gleichzeitiger Ausführung die Zielvorgaben erreichen

können:

- Paket 1 : Individuelles Arbeitsvolumen stärken

- Paket 2 : Effektive Einkommenssubventionen

- Paket 3 : ALG II-Falle überwinden

Die beiden Reformalternativen I und II stimmen im Wesentlichen miteinander überein.

Das Paket I ist bei beiden Reformvarianten identisch, d.h. beide Male wird für eine Ab-

schaffung der geringfügigen Beschäftigung im Nebenerwerb plädiert. Einen ersten Unter-

schied gibt es jedoch im zweiten Paket. Statt einer Ausweitung der Gleitzone, stimmen

wir in diesem Vorschlag für eine restlose Abschaffung der Mini- und Midijobs in ihrer

aktuellen Form. Die Subventionierung von Sozialversicherungsbeiträgen löst nämlich zwei

unerwünschte Effekte aus.

Zum einen kommt es auf der Einnahmeseite bestimmter Sozialversicherungen zu Verzer-

rungen, wenn Midijobber bereits zu einem Eingangsbeitragssatz von 4,5% zur gesetzlichen

Krankenversicherung den vollen Umfang an medizinischen Leistungen erhalten. Minijob-

ber tätigen sogar überhaupt keinen Beitrag und wären trotz allem voll krankenversichert.49

Zum anderen kann es zu zukünftigen Belastungen des Steuersystems kommen, wenn Ar-

beitnehmer lange Zeit in Mini- und Midijobs verharren und somit nur relativ geringe

Rentenansprüche geltend machen. Diese Personen werden demnach mit hoher Wahrschein-

lichkeit bei Renteneintritt auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

angewiesen sein, wodurch letztlich der zukünftige Steuerzahler stärker belastet wird.

Dass die derzeitige Abgabenfreiheit der geringfügigen Beschäftigung diese Tatsache för-

dert, erkennt man daran, dass gerade einmal 5% der Minijobber (in 2012) im gewerblichen

Bereich freiwillig eine Aufstockung ihrer Rentenversicherungsbeiträge beantragen.50 Die

Abschaffung der vollständigen bzw. anteiligen Subventionierung von Sozialversicherungs-

beiträgen im unteren Einkommensbereich schafft somit eine echte Teilhabeäquivalenz in

der Rentenversicherung, entlastet die gesetzliche Krankenversicherung und verhindert die

Umwälzung der Lasten auf zukünftige Steuerzahler. Für alle Einkommensniveaus gilt so-

mit der volle Arbeitnehmerbeitragssatz zur Sozialversicherung. Der Abgabensatz der Ar-

beitgeber orientiert sich wiederum an der Reformalternative I. Die Belastung der geringen

49Das würde jedoch bedeuten, dass der Erwerbstätige über das ganze Jahr hinweg einen einzigen Minijob
ausübt. In diesem Fall wäre er in der Regel ALG II berechtigt, womit die Krankenversicherungsbeiträge
wiederum von der Arbeitsagentur getragen werden.

50Vgl. Deutscher Bundestag (2012b), S. 9.
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Einkommen mit dem vollen Sozialversicherungssatz verteuert jedoch den Produktionsfak-

tor Arbeit in diesem Segment immens und trifft insbesondere die Geringqualifizierten. Um

für diese Personengruppe weiterhin Arbeitsmöglichkeiten zu eröffnen, benötigt es weiter-

hin einer Förderung. Diese erfolgt in der Reformvariante II über eine negative Einkom-

menssteuer (Einkommenssubvention), welche aus dem Steuersystem finanziert wird. Sie

wirkt in die gleiche Richtung wie eine Subventionierung der Sozialversicherungsbeiträge,

jedoch ohne die sozialen Sicherungssysteme im Hinblick auf Umverteilungen und Einnah-

men zu verzerren. Folgende Grenzsubventionssätze sieht unsere zweite Reformvariante -

in Abhängigkeit des Bruttomonatseinkommens - vor:

(1) 0e - 200e: 20% Grenzsubventionsrate

(2a) 200e - 750e (kinderlos): 30% Grenzsubventionsrate

(2b) 200e - 900e (mit Kind): 30% Grenzsubventionsrate

(3a) 750e - 1200e (kinderlos): Proportionaler Abbau der Grenzsubventions-

rate von 30% auf 0%

(3b) 900e - 1500e (mit Kind): Proportionaler Abbau der Grenzsubventions-

rate von 30% auf 0%

Bei der Ausgestaltung verfolgen wir wiederum den Ansatz, höhere Einkommensniveaus

stärker zu subventionieren, um Anreize für eine Ausweitung des Arbeitsvolumens zu ge-

währleisten. So steigt die Grenzsubvention nach Überschreiten der 200e-Grenze von 20%

Abbildung 6: Grenzsubventionssätze und effektive Subventionssätze
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auf 30% an, d.h. für jeden e, der nach einem Bruttomonatseinkommen von 200e ver-

dient wird, erhält der Arbeitnehmer 30 Cent aus der Steuerkasse. Der Abbildung 6 können

die Grenzsubventionssätze und die effektiven Subventionssätze in Abhängigkeit des Ge-

samteinkommens pro Monat entnommen werden. Die effektiven Subventionssätze sind hier

aussagekräftiger als die Grenzsubventionssätze, da sie die faktische Subvention in Abhän-

gigkeit des erworbenen Bruttomonatseinkommens angeben. Die praktische Umsetzung der

Einkommensubvention könnte über eine Steuergutschrift, die am Ende des Jahres mit der

zu entrichtenden Einkommenssteuer verrechnet wird, erfolgen. Bei Einkommenssteuerfrei-

heit wird sie letztlich direkt an den Arbeitnehmer ausgezahlt. Auch die Reformalternative

II beinhaltet zudem die Abschaffung der Steuerfreiheit für geringfügige Beschäftigungs-

verhältnisse. Es gelten hier die gleichen Ausführungen wie zur Reformalternative I.

Das letzte Paket (Paket 3) ist mit dem Paket 3 aus der Reformalternative I identisch, bis

auf die Tatsache, dass sich die ausschlaggebenden Einkommensniveaus bei der Reformal-

ternative II an den Bruttomonatseinkommen inklusive der Subventionen orientieren. An

der grundlegenden Intension des Pakets verändert sich hierdurch nichts. Es kommt ledig-

lich zu einer geringfügigen Linksverschiebung der effektiven Transferentzugskurven. Die

Einberechnung der Einkommenssubventionen dient lediglich dazu, dem Effekt der geringe-

ren Entzugsraten nicht entgegen zu wirken und somit den ALG II-Beziehern keinen Anreiz

zu setzen, ihr Arbeitsangebot im Vergleich zur Reformalternative I zurückzufahren. Auch

bei der Reformalternative II gilt wiederum die Senkung der Regelbedarfsleistung um 20%.

In der Abbildung 7 werden die beiden Reformalternativen I und II anhand eines Brut-

tostundenlohns von 10e jeweils für Single- und Alleinerziehende-Bedarfsgemeinschaften

miteinander verglichen. Wie die Reformalternative I gewährleistet auch die Reformvari-

ante II, dass ein Single-Haushalt bei einem Bruttostundenlohn in Höhe der Niedriglohn-

schwelle (etwa 10e) die Grundsicherung durch Aufnahme einer Vollzeitstelle verlässt.

Vergleicht man nun die beiden Alternativen für beide Haushaltstypen miteinander, kann

man erkennen, dass bei niedrigen Haushaltseinkommen die ALG II-Bezieher durch die

Reformalternative II einen stärkeren Anreiz haben ihr Arbeitsangebot auszuweiten. Da

für die ersten 200e eine Tranferentzugsrate von 100% angesetzt wurde, fehlt jeglicher

Anreiz zur Aufnahme einer Beschäftigung von weniger als 5 Wochenarbeitsstunden. Ab

dieser Marke weist jedoch die Alternative II eine größere Steigung der Budgetgeraden

auf als die Alternative I. Dies wirkt im mikroökonomischen Sinne wie eine Lohnsteige-

rung und ausgehend von einem normalen Arbeitsangebot, kommt es hierdurch zu einer

Arbeitszeitausweitung der betrachteten Person.
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Abbildung 7: Vergleich zwischen den beiden Reformkonzepten für Single- und
Alleinerziehenden-Haushalte bei einem Stundenlohnsatz von 10e
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6 Schlussbemerkungen

Unsere beiden Reformvarianten gleichen sich in ihrer Grundstruktur und unterscheiden

sich lediglich in der Finanzierungsform der Subvention geringer Einkommensbezieher. Bei-

de plädieren für eine Abschaffung der Subventionierung geringfügiger Beschäftigung im

Nebenerwerb und stellen ein stärker anreizkompatibles Kombilohnmodell für ALG II-

Bezieher auf. Die Reformalternative I finanziert die Subventionierung über Mindereinnah-

men der Sozialversicherungen und führt in unserem Vorschlag zu geringeren fiskalischen

Kosten für den Staat als die Reformalternative II. Mit ihr (Reformalternative I) gehen

jedoch zugleich Verzerrungen auf der Beitragsseite einzelner Sozialversicherungen einher.

Der Weg über eine Einkommenssubvention hingegen gewährleistet, dass es auf der Bei-

tragsseite der Sozialversicherungen zu keinen Verzerrungen mehr kommt und dass die

gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung entlastet werden. Aufgrund ihrer Ausgestal-

tung führt sie jedoch zu höheren fiskalischen Kosten und belastet, da sie über Steuermittel

finanziert wird, die Steuerzahler von heute umso stärker.

Um eine gesicherte Aussage über die Beschäftigungseffekte und die fiskalischen Kosten

treffen zu können, müssten die beiden Reformalternativen mittels eines Mikrosimulations-
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modells des deutschen Steuer- und Transfersystems geschätzt werden. Für unterschied-

liche Kombilohnvarianten wurden derartige Simulationsberechnungen bereits in Dietz et

al. (2011) vorgenommen. In dieser Studie gleicht insbesondere die Variante 551 unserem

Reformvorschlag am ehesten. Die Autoren schätzen, dass mit dieser Alternative positive

Partizipations-52 sowie Arbeitsangebotseffekte53 einhergehen. Die Teilnahme aus der Ar-

beitslosigkeit bzw. Erwerbslosigkeit steigt ihren Berechnungen nach um 34,2 Tsd. Personen

und das Arbeitsvolumen nimmt um 84 Tsd. Vollzeitäquivalente zu. Zudem kommt es zu

einer Gesamtentlastung des Staates in Höhe von 14 Mio.e. Zu einem ähnlichen Ergebnis

kommt auch die Studie von Peichl/Schneider/Siegloch (2010), die insgesamt drei Vari-

anten analysiert, wobei unser Vorschlag hier am ehesten dem Modell „IW“54 entspricht.

Die Autoren schätzen für diese Variante einen Partizipationseffekt von 12 Tsd. Personen

und einen Arbeitsangebotseffekt von 22 Tsd. Vollzeitäquivalenten. Ausgehend von den

Ergebnissen der beiden Studien ist demnach bereits unser Paket 3 der beiden Reformal-

ternativen mit positiven Beschäftigungseffekten verbunden. Verstärkt wird dieser Effekt

durch die gezielte Abstimmung der arbeitnehmerseitigen Lohnsubventionen auf die neuen

Hinzuverdienstregeln im ALG II. Insgesamt gehen folglich mit beiden Reformvarianten

eine Arbeitsangebotsausweitung einher.

Abgesehen von der aktuell fehlgeleiteten Ausgestaltung der Mini- und Midijobs in Ver-

bindung mit dem ALG II, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass unsere Refor-

malternativen und ihre Wirkungsentfaltungen unmittelbar mit der Kompetitivität des

Arbeitsmarktes verknüpft sind. So würde die Einführung eines allgemeingültigen gesetz-

lichen Mindestlohns jegliches Kombilohnmodell ad absurdum führen und in Verbindung

mit der aktuellen Ausgestaltung der Grundsicherung jedwede Arbeitsplatzbemühungen

der ALG II-Bezieher im Keim ersticken. Auch eine restriktivere Tariflohnpolitik für Ge-

ringqualifzierte würde schließlich die qualifikatorische Lohnspreizung auf dem deutschen

Arbeitsmarkt künstlich verkleinern und die Schaffung neuer Vollzeitstellen für einfache

Tätigkeiten drastisch hemmen.

51In der Variante 5 werden die Hinzuverdienste der ALG II-Bezieher wie folgt ausgestaltet: Für die ersten
200e gilt eine Transferentzugsrate von 100%. Hiernach wird die Grenzbelastung auf 60% für Einkom-
men oberhalb der 200e-Grenze gesetzt. Dieser Prozentsatz gilt für kinderlose Leistungsberechtigte bis
zu einer Einkommensgrenze von 1200e und für ALG II-Bezieher mit mindestens einem Kind bis zu
einem Einkommen von 1500e. Einkommen oberhalb der letzten Grenze werden letztlich wieder mit
100% belastet. Vgl. Dietz et al. (2011, S. 9.).

52Der Partizipationseffekt misst die Abnahme in der Null-Stunden-Erwerbskategorie im Vergleich zum
Status Quo. Ein positiver Partizipationseffekt bedeutet somit, dass die Zahl der Personen, die eine
positive Stundenanzahl anbieten möchten, durch die Politikmaßnahme gestiegen ist.

53Der Arbeitsangebotseffekt weist hingegen die Änderung des angebotenen Stundenvolumens in Vollzeit-
äquivalenten (Personen mit einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden) aus.

54In der Variante „IW“ werden die Hinzuverdienstmöglichkeiten der ALG II-Bezieher wie folgt ausge-
staltet: Für die ersten 200e (abgesehen von einem geringfügigen Freibetrag in Höhe von 20e) gilt
eine Transferentzugsrate von 100%. Hiernach wird die Grenzbelastung auf 60% für Einkommen ober-
halb der 200e-Grenze gesetzt. Dieser Prozentsatz gilt bis zu einem Einkommen von 1000e. Ab dieser
Grenze erhöht sich die Transferentzugsrate auf 90% und gilt für kinderlose Leistungsempfänger bis zu
einer Einkommengrenze von 1200e und für ALG II-Bezieher mit mindestens einem Kind bis zu einem
Einkommen von 1500e. Einkommen oberhalb der letzten Grenze werden letztlich wieder mit 100%
belastet. Vgl. Peichl/Schneider/Siegloch (2010, S. 4.).
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Auch darf der Blick auf die individuellen Arbeitsmarkthemmnisse der ALG II-Bezieher

nicht vernachlässigt werden. So weisen Achatz/Trappmann (2011) in ihrer Studie darauf

hin, dass Bildung, Gesundheit, Alter und Deutschkenntisse der ALG II-Bezieher mitunter

wichtige Determinanten für ihre Beschäftigungschancen sind. Des Weiteren schätzen sie,

dass sich mit jedem zusätzlichen beschäftigungshemmenden Merkmal, das ein Leistungsbe-

rechtigter auf sich vereinigt, die Wahrscheinlichkeit einer Integration in den Arbeitsmarkt

halbiert.55

55Vgl. Achatz/Trappmann (2011), S. 28-30.
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